
per Fax an: 030  300 65 - 490 
 
 
 
 
 
 
 
An  
DIE JUNGEN UNTERNEHMER - BJU  
Charlottenstraße 24          
10117 Berlin     
               

Regionalkreis  
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

  Ich beantrage hiermit meine Aufnahme in den Verband "Die Jungen Unternehmer – BJU" (von DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
– ASU e.V.) als (bitte ankreuzen): 

 

  ordentliches Mitglied                      korrespondierendes Mitglied   Unternehmensgründer 
 

 Meine Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten soll sofort beginnen. 
 

 „Schnupperphase“: Meine Mitgliedschaft soll erst am _________________ wirksam werden. In der Zeit bis zum genannten 
Eintrittsdatum (längstens sechs Monate) nehme ich am Netzwerk des Verbandes "Die Jungen Unternehmer – BJU" 
beitragsfrei teil. Bis zu diesem Datum kann ich den Aufnahmeantrag jederzeit schriftlich gegenüber der Bundes-
geschäftsstelle "Die Jungen Unternehmer – BJU" widerrufen. Der Verband behält sich bis zu diesem Datum ebenfalls 
vor, den Aufnahmeantrag abzulehnen. Während der „Schnupperphase“ können einige Angebote des Verbandes (wie z.B. die 
Online Community) nur eingeschränkt genutzt werden.  

    
Name               
 
Vorname               
 
Geburtsdatum      Titel        
 
Firma               
 
Straße               
 
PLZ / Ort              
 
Postfach       PLZ / Ort           
 
Telefon       Mobilfunk           
 
Telefax       E-Mail          
 
Homepage              
 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten inkl. Branche / Unternehmensgegenstand in die Community 
aufgenommen werden (Zugang nur für Mitglieder – Passwort erst nach Eintritt).  

 

Branche (bitte ankreuzen): 
Landwirtschaft 
 

Energie Verarb. 
Gewerbe 

Baugewerbe Handel Verkehr + 
Nachrichten-
übermittlung 

Kreditinstitute + 
Vers.-Gewerbe 

Dienstleistungen 
Freie Berufe 

  
 

      

 

Unternehmensgegenstand: (zusätzliche Stichworte) 
 

               
 
Im Handelsregister oder in der  
Handwerksrolle eingetragen?   Ja   Nein  Jahr der Gründung    
 



Beteiligungsverhältnis: 
  Alleininhaber   Komplementär   Kommanditist   Gesellschafter 
  Aktionär    Sonstiges   ohne Beteiligung  Aussicht auf Beteiligung 
 

Funktion im Unternehmen: 
  Geschäftsführung   Führungsebene  Junior   Aufsichtsrat 
  Sonstige       Keine Führungsfunktion 
 

Rechtsform: 
  Einzelfirma    OHG    KG    GmbH & Co. KG  
  AG    KGaA    GmbH   GbR 
  Sonstiges       ausländische Rechtsform     

Umsatz in Mio. EUR 
bis 1 

 
1 – 2,5 

 
2,5 – 5 

 
5 – 10 

 
10 – 15 

 
15 – 25 

 
25 – 50 

 
50 – 250 

 
über 250 

 

genauer Umsatz:         Anzahl der Mitarbeiter:    

Gewünschte Postadresse   Firma   Privat    
Privatanschrift 
Straße               
 
PLZ/Ort               
 
Telefon       Mobilfunk       
 
Telefax       E-Mail       
 
 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
Als ordentliches Mitglied können Unternehmer 
aufgenommen werden, die das 40. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, die Führungs- und Kapitalbeteiligung in 
demselben Unternehmen in ihrer Person vereinigen oder die 
als Unternehmenserben oder Unternehmensgründer 
begründete Aussicht auf Führung und Kapitalbeteiligung in 
demselben Unternehmen haben. Dabei muss das 
Unternehmen folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 
1 Million EUR Jahresumsatz oder mindestens 10 Mitarbeiter 
und Eintragung in das Handelsregister / Handwerksrolle.  
 
Besteht die Aussicht, dass ein unternehmerisch tätiger 
Unternehmensgründer die Aufnahmekriterien innerhalb 
von fünf Jahren nach Eintritt erfüllt, so kann er eine Mitglied-
schaft erwerben, die auf diesen Zeitraum befristet ist. In 
jedem Fall handelt es sich um eine einmalige Mitgliedschaft, 
die nicht verlängert werden kann.  
 
 
Mein Mitgliedsbeitrag beträgt     
 
 
 
 
  , den      
 
 

 Mitgliedsbeitrag 
Der Jahresbeitrag beträgt ab 2009 für Unternehmen mit 
einer jährlichen Umsatzgröße bis 14,9 Mio. Euro EUR 600,- 
von 15-49,9 Mio. Euro EUR 1.000,- und ab 50 Mio. Euro 
EUR 1.400,-. Eine freiwillige Höhereinschätzung ist möglich. 
 
Mitglieder unter 28 Jahren können den halben Regelbeitrag 
in Anspruch nehmen. 
Der Verband "Die Jungen Unternehmer – BJU" gewährt 
Existenzgründern auf Antrag beim Regionalvorsitzenden bis 
max. 2 Jahre nach ihrer Erstgründung eine 
Beitragsreduzierung in Höhe des halben Regelbeitrages. 
 
Mitgliedsbeiträge an den Verband sind als Betriebsaus-
gaben oder als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  
 
Die Mitgliedschaft und die Beitragspflicht setzen nach 
Bestätigung durch den Verband mit dem oben eingetrage-
nen Eintrittsdatum ein. 
 
 
Eine Beendigung der Mitgliedschaft kann mit einer Frist 
von drei Monaten zum Jahresende schriftlich gegenüber der 
Bundesgeschäftsstelle erklärt werden. Sie endet nicht mit 
dem Erreichen des 40. Lebensjahres, sondern es erfolgt 
automatisch ein Wechsel in DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
– ASU e.V. 
 
Im Übrigen gelten die Organisationsrichtlinien des 
Verbandes "Die Jungen Unternehmer – BJU“ und die 
Satzung von DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU e.V. in 
der jeweils gültigen Fassung. 

 
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? (bitte ankreuzen): 
 

 Empfehlung von:         Homepage     Radio / TV / Medien   regionale Veranstaltung 
 
 
 
               
(Unterschrift des Regionalkreis-Vorsitzenden)    (Unterschrift des Antragstellers) 


